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Abitur 2025  ·  Berufliche Gymnasien 

2.1 BERUFSBEZOGENE SCHWERPUNKTFÄCHER – KERNKOMPETENZFÄCHER

Sie belegen in den Jahrgangsstufen 1 und 2 die 
vier zeitlich aufeinanderfolgenden Kurse im sechs-
stündigen berufsbezogenen Schwerpunktfach 
(Profilfach). Hierbei ist das in der Eingangsklasse 
belegte Schwerpunktfach (Profilfach) fortzuführen. 

Das Schwerpunktfach (Profilfach) wird auf erhöh-
tem Anforderungsniveau unterrichtet und bei der 
Abrechnung zur Gesamtqualifikation zweifach 
gewertet. Folgende berufsbezogene Schwerpunkt-
fächer sind den jeweiligen Richtungen zugeordnet:

Neben dem Schwerpunktfach (Profilfach) belegen 
Sie jeweils vier Kurse in den Kernkompetenz-
fächern Deutsch und Mathematik. Hierbei wählen 
Sie, welches der beiden Fächer Sie auf erhöhtem 

Anforderungsniveau (5-stündig) belegen wollen. 
Das jeweils andere Fach belegen Sie dann auf  
grundlegendem Anforderungsniveau (4-stündig). 

* AG, BTG und EG haben jeweils keine Unterteilung in mehrere Schwerpunkte. 

Profil Richtung Schwerpunkt *
Berufsbezogenes Schwerpunktfach 
(Profilfach / Aufgabenfeld)

Lebens- und 
Humanwissen-
schaftliches  
Profil

Agrarwissenschaftliche Richtung (AG) Agrarwissenschaft Agrarbiologie (AF III)

Biotechnologische Richtung (BTG) Biotechnologie Biotechnologie (AF III)

Ernährungswissenschaftliche Richtung (EG) Ernährungswissenschaft Ernährung und Chemie (AF III)

Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche 
Richtung (SGG)

Soziales (SGGS) Pädagogik und Psychologie (AF II)

Gesundheit (SGGG) Gesundheit und Biologie (AF III)

Technisches Profil Technische Richtung (TG) Mechatronik (TGM) Mechatronik (AF III)

Gestaltungs- und Medientechnik 
(TGG)

Gestaltungs- und Medientechnik   
(AF III)

Informationstechnik (TGI) Informationstechnik (AF III)

Technik und Management (TGTM) Technik und Management (AF III)

Umwelttechnik (TGU) Umwelttechnik (AF III)

Wirtschafts- 
wissenschaftliches 
Profil

Wirtschaftswissenschaftliche  
Richtung (WG)

Wirtschaft (WGW) Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
(AF II)

Internationale Wirtschaft (WGI) Internationale Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre (AF II)

Finanzmanagement (WGF) Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
mit Schwerpunkt Finanzen (AF II)
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2.2 UNTERRICHTSANGEBOT (KURSANGEBOT)*

Das Unterrichtsangebot umfasst einen Pflichtbereich, gegliedert in 10 Stundentafelbereiche, 
sowie einen Wahlbereich. 

* Das Kursangebot an den einzelnen Schulen wird von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter insbesondere nach den personellen, räumlichen  
 und sächlichen Voraussetzungen der Schule gestaltet. Dabei haben besuchs- und anrechnungspflichtige Kurse Vorrang. 

Nr. Stundentafelbereiche Fächer Std.

1 Berufsbezogene Schwerpunktfächer siehe Seite 26 6

2

Kernkompetenz-
fächer

erhöhtes  
Anforderungs-
niveau (eAN)

Deutsch (AF I) 5

Mathematik (AF III) 5

3

grundlegendes  
Anforderungs-
niveau (gAN)

Deutsch (AF I) 4

Mathematik (AF III) 4

4 Fremdsprachen (AF I)

Englisch F

4

Französisch F / N

Spanisch F / N

Italienisch N

Russisch N

5 Naturwissenschaften (AF III)

Biologie (EG, SGGS, WG)

3Chemie (AG, BTG, SGG, TG, WG)

Physik (AG, BTG, EG, SGGG, TG, WG)

6 Ergänzungsfächer siehe Seite 28 2

7 Religionslehre / Ethik (AF II)

Religionslehre
2

Ethik

8 Geschichte mit Gemeinschaftskunde (AF II) Geschichte mit Gemeinschaftskunde 2

9 Informatik (AF III) Informatik 2

10 Sport (ohne AF) Sport 2

Pflichtfächer

Wahlfächer

siehe Seite 28
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In den einzelnen Richtungen stehen folgende Ergänzungsfächer (Stundentafelbereich 6) zur Auswahl:

1 Es werden nur zwei Kurse angeboten, die entweder in der Jahrgangsstufe 1 oder in der Jahrgangsstufe 2 besucht werden können. 
2  Es werden nur zwei Kurse angeboten, die in der Jahrgangsstufe 1 zu besuchen sind. 
3  Am TGTM statt Wirtschaftslehre: Wirtschaftslehre mit Projektmanagement

Neben den Pflichtfächern können Kurse in den folgenden Wahlfächern angeboten werden:

Übergreifend über alle Richtungen 

Fach Std.

Bildende Kunst 2

Chinesisch 2

Literatur und Theater 2

Musik 2

Global Studies 2

Philosophie 1 2

Mathe + 2

Seminarkurs 2 3

Spezifisch für einzelne Richtungen

Fach Std. Richtungen

Psychologie 1 2 AG, BTG, EG, SGGG, TG, WG

Wirtschaftslehre 3 2 AG, BTG, EG, SGG, TG

Bioinformatik 2 AG, EG, SGGG

Nachhaltige Landwirtschaft 
und Umwelt

2 AG, BTG, EG

Physik 3 SGGS

Biologie 3 TG

Sondergebiete der Technik 2 TG

Finanzwirtschaftliche Studien 2 WG 

Ökonomische Studien 2 WG

Wirtschaftsgeografie 2 WG

Fach AG BTG EG SGG TG WG

Sondergebiete der Biowissenschaften (AF III) X X X X

Sondergebiete der Ernährungswissenschaften (AF III) X X X X

Biotechnologie (AF III) X X

Bioinformatik (AF III) X

Sozialmanagement (AF II) X

Chemische Laborübungen (AF III) X

Physikalische Laborübungen (AF III) X

Global Studies (AF II) X

Privates Vermögensmanagement (AF II) X

Wirtschaftsinformatik (AF III) X

28



2.3 PFLICHTBELEGUNG

Sie müssen aus jedem der 10 Stundentafelberei-
che (vgl. Seite 27) in jeweils einem Fach die vier 
aufeinanderfolgenden Kurse in den beiden Jahr-
gangsstufen belegen. In der Summe besuchen Sie 
also mindestens 40 Kurse. Hierbei gibt es folgende 
Besonderheiten zu beachten:

• Das Schwerpunktfach (Profilfach) wird auf  
erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet.  
Hier ist das in der Eingangsklasse belegte  
Schwerpunktfach (Profilfach) fortzuführen. 

• Von den beiden Kernkompetenzfächern Deutsch 
und Mathematik wählen Sie ein Fach auf  
erhöhtem Anforderungsniveau (eAN) und ein 
Fach auf grundlegendem Anforderungsniveau 
(gAN) aus. Auf erhöhtem Anforderungsniveau 
werden fünf Wochenstunden, auf grundlegendem  
Anforderungsniveau vier Wochenstunden unte-
richtet (Stundentafelbereiche 2 und 3). 

• Von den zur Auswahl stehenden Ergänzungs-
fächern ist ein Fach zu wählen. 

• Am TG wird das Ergänzungsfach durch die Wahl 
der Naturwissenschaft bestimmt. Das Fach  
Chemische Laborübungen ist dem Fach Chemie 
und das Fach Physikalische Laborübungen dem 
Fach Physik zugeordnet. 
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2.4 WEITERE REGELUNGEN ZUR KURS-

BELEGUNG UND ZUR KURSWAHL

In den vier Halbjahren der Jahrgangsstufen 1 und 2 
können Sie innerhalb des Fächerangebots der jewei-
ligen Schule weitere Kurse belegen. Hierzu gibt es 
folgende Bedingungen:

Aus den Stundentafelbereichen 4, 5 und 6 können 
neben dem jeweils verpflichtend gewählten Fach 
weitere Fächer gewählt werden. So ist es grundsätz-
lich möglich – sofern an der jeweiligen Schule orga-
nisatorisch umsetzbar –, mehrere Ergänzungsfächer, 
mehrere Fremdsprachen oder mehrere Naturwis-
senschaften zu besuchen.

Die vier Pflichtfremdsprachenkurse Niveau F oder 
N sind in derselben Fremdsprache in den Jahr-
gangsstufen 1 und 2 zu besuchen. 

Wenn Sie hinsichtlich der zweiten Fremdsprache 
noch nicht den für die Zuerkennung der allge-
meinen Hochschulreife erforderlichen Unterricht 
besucht haben, müssen Sie eine zweite Fremd-
sprache im Wahlpflichtbereich der Eingangsklasse 
und im Pflichtbereich der Jahrgangsstufen belegen 
(vgl. Seiten 24 und 27). Je nach Angebot der Schule 
kann dies Französisch, Italienisch, Russisch oder 
Spanisch sein. Mit dem Wahlfach Chinesisch kann 
die Belegungspflicht einer zweiten Fremdsprache 
nicht erfüllt werden.

In den Fächern Philosophie (alle Richtungen) und 
Psychologie (alle Richtungen außer SGGS) können 
im Verlauf der Jahrgangsstufen nur jeweils zwei 
zweistündige Kurse belegt werden. 

Beachten Sie bereits bei Ihrer Kurswahl, dass  
Sie nur solche Fächer als Prüfungsfächer  
(vgl. Seite 33 ff) wählen können, welche Sie durch-
gängig ab der Eingangsklasse besucht haben. 

Die Belegung des gewählten Ergänzungsfaches ist 
erst in den Jahrgangsstufen 1 und 2 verpflichtend. 
Es ist allerdings möglich, dieses bereits in der 
Eingangsklasse als Wahl(pflicht)fach zu belegen. In 
dem Fall kann das Fach als mündliches Prüfungs-
fach gewählt werden (vgl. Seite 33 ff) *.

2.5 BESONDERE LERNLEISTUNG 

(siehe auch Seite 16, Ziffer 7.1)

Für die Durchführung von Seminarkursen an  
Beruflichen Gymnasien gilt:

• Im Rahmen des schulischen Unterrichtsangebo-
tes können Sie einen Seminarkurs als besondere 
Lernleistung wählen, der aus der Teilnahme an 
zwei halbjährigen, in der Regel dreistündigen 
Kursen der beiden Kurshalbjahre der Jahrgangs-
stufe 1 mit fächerübergreifender Themenstellung 
besteht. Die Themenstellung des Kurses soll  
sich an der Ausrichtung des jeweiligen Berufli-
chen Gymnasiums orientieren.

• Im Rahmen des Seminarkurses fertigen Sie ein- 
zeln oder in Gruppen bis zum Ende des zweiten 
Halbjahres über die Beiträge zum Seminarkurs,  
über das methodische Vorgehen und die Ergeb-
nisse sowie über das Gesamtergebnis des Semi- 
narkurses eine schriftliche Dokumentation an.  
Bei Gruppenarbeiten müssen Ihre jeweiligen in- 
dividuellen Schülerleistungen erkennbar sein.

• Der Seminarkurs wird am Ende des zweiten   
Halbjahres mit einem Kolloquium abgeschlossen.  
Hierzu können auch Gruppen von Schülerinnen  
und Schülern gebildet werden. Das Kolloquium  
dauert pro Schülerin oder Schüler etwa 20 bis 30 
Minuten. Es geht vom schriftlich dokumentierten 
Schülerbeitrag aus und bezieht dessen Stellung in 
der Gesamtthematik des Kurses ein. Die Schullei-
tung kann im Benehmen mit den Fachlehrkräften 
und mit Zustimmung der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler Lehrkräfte der Schule sowie 
Schülerinnen und Schüler der Eingangsklasse und 
der beiden Jahrgangsstufen als Zuhörer zulassen.

• Statt der Teilnahme am Seminarkurs können Sie  
als besondere Lernleistung auch eine dem ober- 
stufen- und abiturgerechten Anforderungsprofil  
entsprechende geeignete Arbeit aus einem Wett- 

bewerb oder einem Schülerstudium einbringen. 

* Ausnahme: Physikalische und Chemische Laborübungen können nicht als Prüfungsfach gewählt werden. 
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• Unter gleichgewichtiger Berücksichtigung der je- 
weils in den einzelnen Kursen, der Dokumen- 
tation und dem Kolloquium erzielten Leistungen 
wird eine Gesamtnote ermittelt. Bringen Sie statt 
des Seminarkurses eine Wettbewerbsleistung  
oder eine Leistung aus einem Schülerstudium   
ein, wird die Gesamtnote unter Berücksichtigung  
der Dokumentation, des Kolloquiums und gege-
benenfalls einer praktischen Leistung gebildet  
(siehe Seite 16, Ziffer 7.1.2).

• Sie können die besondere Lernleistung unter  
bestimmten Voraussetzungen auf das 4. Prüfungs-
fach (schriftliches Prüfungsfach) oder auf das   
5. Prüfungsfach (mündliche Prüfung) anrechnen  
lassen, wenn Ihre besondere Lernleistung mit   
mindestens 5 Punkten (einfache Wertung)   
bewertet wurde.

• Voraussetzung für die Anrechnung als schriftli-
ches Prüfungsfach ist, dass der fachliche  
Schwerpunkt der besonderen Lernleistung  
eindeutig einem Fach zugeordnet werden kann,  
das als schriftliches Prüfungsfach von Ihnen hätte  
gewählt werden können. 

• Voraussetzung für die Anrechnung als mündli-
ches Prüfungsfach (5. Prüfungsfach) ist, dass die 
Regeln für eine zulässige Prüfungsfachkombina-
tion berücksichtigt werden: Ihre Prüfungsleis-
tungen müssen alle drei Aufgabenfelder I bis III 
abdecken und eines Ihrer Prüfungsfächer muss  
Mathematik oder eine der drei Naturwissenschaf-
ten Biologie, Chemie oder Physik sein (s. hierzu 
S. 32). Wenn Sie diese Voraussetzungen nicht 
schon durch die Prüfungsfächer 1 bis 4 erfüllen, 
muss Ihre besondere Lernleistung inhaltlich und 
fachlich geeignet sein, die ausstehende Bedin-
gung adäquat auszufüllen.

• Wird die besondere Lernleistung in Block II der  
Abiturprüfung angerechnet, gilt sie insoweit als  
Prüfungsfach. Sie sind dann bei der Anrechnung  
als schriftliche Prüfungsleistung von der Pflicht 
zur schriftlichen Prüfung im 4. Prüfungsfach oder  
bei der Anrechnung als mündliche Prüfungsleis-
tung von der Pflicht zur Prüfung im mündlichen 
Prüfungsfach (5. Prüfungsfach) befreit. 

• Die Anrechnung der besonderen Lernleistung auf 
die Prüfung bedeutet jedoch nicht, dass zugleich  
auch die Verpflichtung, Kurse bestimmter Fächer  
im Rahmen der Gesamtqualifikation anzurechnen 
(siehe Seite 40 ff), entfällt. Soweit eine solche An-
rechnungspflicht besteht, sind die entsprechen- 
den Kurse auch dann anzurechnen, wenn eines  
der betroffenen Fächer von Ihnen zunächst als  
Prüfungsfach gewählt war, Sie dann jedoch auf 
Grund der Anrechnung der besonderen Lern-
leistung von der Prüfung befreit wurden.

• Wenn Sie die besondere Lernleistung nicht auf  
das 4. Prüfungsfach oder die mündliche Prüfung  
anrechnen lassen, dann besteht stattdessen die 
Möglichkeit, die in der besonderen Lernleistung  
erzielten Punkte in zweifacher Wertung (also   
maximal 30 Punkte) in Block I (Leistungen aus 
den Kursen) anrechnen zu lassen. Dies gilt als  
Anrechnung zweier Kurse.
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3. Die Abiturprüfung
Die Abiturprüfung bildet den Abschluss der Oberstufe. 
Sie fin det in der zweiten Hälfte der Jahrgangsstufe 2 statt. 
In der Abitur prüfung werden Sie in fünf unterschiedlichen 
Fächern geprüft. 
Sie müssen in jedem Fall darauf achten, dass Sie mit Ihren 

fünf Prüfungsfächern alle drei Aufgabenfelder abdecken 

(Zuordnung der Aufgabenfelder siehe Punkte 2.1 und 2.2, 

Seite 26 f). 

Die Abiturprüfung besteht aus der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung.

3.1 DIE SCHRIFTLICHE PRÜFUNG

Die schriftliche Prüfung erfolgt in vier Fächern: 
• in allen Richtungen im jeweiligen Schwerpunktfach  

(Profilfach) (1. Prüfungsfach), 
• im fünfstündig gewählten Kernkompetenzfach Deutsch 

oder Mathematik (vgl. Seite 26) (2. Prüfungsfach),
• nach Wahl des Prüflings in einem der vierstündigen  

Kernkompetenzfächer (Deutsch, Mathematik) oder einer 
fortgeführten Fremdsprache (3. Prüfungsfach)

• sowie in einem weiteren von Ihnen zu benennenden 
4. schriftlichen Prüfungsfach.

Die schriftliche Abiturprüfung in den modernen Fremd-
sprachen besteht aus einem schriftlichen Teil und einer 
Kommunikationsprüfung. Die Kommunikationsprüfung 
wird im vierten Schulhalbjahr von der Fachlehrkraft der 
Schülerin oder des Schülers und einer weiteren von der 
Schulleitung bestimmten Fachlehrkraft abgenommen und 
dauert etwa 15 Minuten je Schülerin beziehungsweise je 
Schüler. Sie muss vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der 
schriftlichen Prüfung abgeschlossen sein. Die Schülerinnen 
und Schüler werden einzeln oder zu zweit geprüft.

3.2 DIE MÜNDLICHE PRÜFUNG

Sie werden in einem Fach (dem 5. Prüfungsfach) mündlich 
geprüft. Dieses Fach kann nicht gleichzeitig schriftliches 
Prüfungsfach sein. Die mündliche Prüfung dauert 20 Minu-
ten. Zur Vorbereitung werden Ihnen im Vorfeld der Prü-
fung 20 Minuten unter Aufsicht eingeräumt. Hierzu werden 
Ihnen Prüfungsaufgaben im Rahmen der Bildungspläne 
für die Jahrgangsstufen gestellt. Die eigentliche mündliche 
Prüfung gliedert sich in zwei Teile: Zunächst sollen Sie die 
Ausarbeitungen in Zusammenhang mit der Prüfungsaufgabe 
darstellen und dann im anschließenden Prüfungsgespräch 
in – ggf. auch größere – fachliche Zusammenhänge des 
Bildungsplans der Jahrgangsstufen einordnen. 
Zusätzliche mündliche Prüfungen in Ihren schriftlichen 
Prüfungsfächern können von Ihnen freiwillig gewählt 
beziehungsweise von der oder dem Prüfungsvorsitzenden 
festgelegt werden. 

Die Prüfung im 4. oder im 5. Prüfungsfach (mündliche 
Prüfung) können Sie unter bestimmten Bedingungen (siehe 
Seite 31) durch eine besondere Lernleistung ersetzen.
Für die einzelnen Richtungen des Beruflichen Gymnasiums 
sind mögliche Kombinationen von Prüfungsfächern auf den 
Seiten 33 bis 39 dargestellt.

3.3 WEITERE REGELUNGEN ZUR ABITURPRÜFUNG

Grundsätzlich gilt, dass ein Fach nur dann als Prüfungsfach 
gewählt werden kann, wenn der Unterricht durchgängig 
in der Eingangsklasse und in den beiden Jahrgangsstufen 
besucht wurde. 
Dies gilt auch für Religionslehre und Ethik. Sollten Sie hier 
in der Eingangsklasse nicht am Unterricht in Religionslehre 
oder Ethik teilgenommen haben, so gibt es die Möglich-
keit, in einer Überprüfung zu Beginn der Jahrgangsstufe 1 
entsprechende Kenntnisse in Religionslehre bzw. Ethik 
nachzuweisen. Die Überprüfung wird von der Fachlehrerin 
oder dem Fachlehrer des Kurses Religionslehre bzw. Ethik 
durchgeführt. Eines Ihrer Prüfungsfächer muss Mathematik 
oder eine Naturwissenschaft sein.
In der Eingangsklasse neu begonnene Fremdsprachen 
(Niveau N) können nur als 5. Prüfungsfach (mündliche 
Prüfung) gewählt werden. Eine schriftliche Prüfung ist hier 
nicht möglich.
Wie bereits auf Seite 30 dargelegt, kann ein Ergänzungsfach 
nur dann als mündliches Prüfungsfach gewählt werden, 
wenn es bereits in der Eingangsklasse besucht wurde. Eine 
schriftliche Prüfung in den Ergänzungsfächern ist nicht 
möglich. Die Ergänzungsfächer am TG (Chemische Labor-
übungen und Physikalische Laborübungen) können nicht 
als Prüfungsfächer gewählt werden. 
Die Fächer Musik, Bildende Kunst, Chinesisch, Global 
Studies (wird zu mindestens 50 % in der Fremdsprache 
geprüft), Bioinformatik, Sondergebiete der Biowissenschaf-
ten, Sondergebiete der Ernährungswissenschaften, Son-
dergebiete der Technik, Privates Vermögensmanagement, 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsgeografie können nur als 
mündliches Prüfungsfach gewählt werden. 
Weitere Fächer, die nach § 30 Abs. 2 BGVO nicht als 
schriftliche Prüfungsfächer gewählt werden können, sind 
Biotechno logie (AG/EG), Sozialmanagement (SGG) und 
Informatik (TG). Sport kann nur als 5. Prüfungsfach gewählt 
werden (es ist keine schriftliche Prüfung möglich). Die 
Prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung und einem 
fachpraktischen Teil.  
Die mündliche Prüfung in den Fächern Bildende Kunst, 
Musik, Bioinformatik, Informatik, Sondergebiete der Bio-
wissenschaften, Sondergebiete der Ernährungswissenschaf-
ten, Sondergebiete der Technik sowie Wirtschaftsinformatik 
kann fachpraktische Elemente enthalten. 
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1 siehe Seite 32

BERUFLICHES GYMNASIUM DER AGRARWISSENSCHAFTLICHEN RICHTUNG (AG)

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)
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Prüfungsfach 1
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 2
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 3
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 4
schriftlich geprüft, 
(sofern nicht bereits 
Prüfungsfach 3),
gegebenenfalls 
besondere Lernleistung

Prüfungsfach 5
mündlich geprüft, 
(sofern nicht bereits 
Prüfungsfach 3 oder 4), 
gegebenenfalls 
besondere Lernleistung

AF III Biotechnologie (Profilfach)

AF I Deutsch 
(4-stündig)

AF I

Deutsch (4-stündig) 
oder (weitere) 
Fremdsprache (F) 

AF III

Chemie oder 
Physik oder 
Informatik

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre 
oder
Global Studies

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre

AF III

Chemie oder 
Physik oder 
Mathematik 
(4-stündig)

AF III

Chemie oder 
Physik oder 
Mathematik 
(4-stündig)

AF II
Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre 
oder Global Studies

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre

AF I

Bildende Kunst oder Musik 
oder Deutsch (4-stündig) 
oder Englisch (F), Fran-
zösisch (F), Spanisch (F), 
Französisch (N), Spanisch 
(N), Russisch (N), Italienisch 
(N) oder Chinesisch
AF II

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder 
Religionslehre oder Ethik 
oder Wirtschaftslehre oder 
Global Studies
AF III

Chemie oder Physik 
oder Informatik oder 
Sondergebiete der 
Biowissenschaften oder 
Sondergebiete der 
Ernährungswissenschaften 
oder Bioinformatik
Sport1

AF I Englisch (F) 
oder Französisch (F) 

oder Spanisch (F)

AF III
Mathematik 
(4-stündig)

AF I Englisch (F) 
oder Französisch (F) 

oder Spanisch (F)

AF III Mathematik (5-stündig) AF I Deutsch (5-stündig)
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BERUFLICHES GYMNASIUM DER BIOTECHNOLOGISCHEN RICHTUNG (BTG)

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)

1 siehe Seite 32
34



Prüfungsfach 1
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 2
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 3
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 4
schriftlich geprüft, 
(sofern nicht bereits 
Prüfungsfach 3),
gegebenenfalls 
besondere Lernleistung

Prüfungsfach 5
mündlich geprüft, 
(sofern nicht bereits 
Prüfungsfach 3 oder 4), 
gegebenenfalls 
besondere Lernleistung

AF III Ernährung und Chemie (Profilfach) 

AF I Deutsch 
(4-stündig)

AF I

Deutsch (4-stündig) 
oder (weitere) 
Fremdsprache (F) 

AF III

Biologie oder Physik 
oder Informatik

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre 
oder
Global Studies

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre

AF III

Biologie oder 
Physik oder 
Mathematik 
(4-stündig)

AF III

Biologie oder 
Physik oder 
Mathematik 
(4-stündig)

AF II
Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre 
oder Global Studies

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre

AF I

Bildende Kunst oder Musik 
oder Deutsch (4-stündig) 
oder Englisch (F), Fran-
zösisch (F), Spanisch (F), 
Französisch (N), Spanisch 
(N), Russisch (N), Italienisch 
(N) oder Chinesisch
AF II

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder 
Religionslehre oder Ethik 
oder Wirtschaftslehre oder 
Global Studies
AF III

Biologie oder Physik oder 
Informatik oder Biotechno-
logie oder Sondergebiete 
der Biowissenschaften 
oder Sondergebiete der 
Ernährungswissenschaften 
oder Bioinformatik
Sport1

AF I Englisch (F) 
oder Französisch (F) 

oder Spanisch (F)

AF III
Mathematik 
(4-stündig)

AF I Englisch (F) 
oder Französisch (F) 

oder Spanisch (F)

AF III Mathematik (5-stündig) AF I Deutsch (5-stündig)
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BERUFLICHES GYMNASIUM DER ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLICHEN RICHTUNG (EG)

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)

1 siehe Seite 32
35
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BERUFLICHES GYMNASIUM DER SOZIAL- UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTLICHEN 

RICHTUNG (SGG) – SCHWERPUNKT SOZIALES

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)

1 siehe Seite 32
36



Prüfungsfach 1
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 2
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 3
schriftlich geprüft

Prüfungsfach 4
schriftlich geprüft, 
(sofern nicht bereits 
Prüfungsfach 3),
gegebenenfalls 
besondere Lernleistung

Prüfungsfach 5
mündlich geprüft, 
(sofern nicht bereits 
Prüfungsfach 3 oder 4), 
gegebenenfalls 
besondere Lernleistung

AF I

Deutsch (4-stündig) 
oder (weitere) 
Fremdsprache (F) 

AF III

Chemie oder Physik 
oder Informatik

AF II

Geschichte mit 
Gemein schaftskunde
oder Reli gions lehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre 
oder Global Studies 
oder 
Sozialmanagement

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre

AF III

Chemie oder 
Physik oder 
Mathematik 
(4-stündig) 

AF III

Chemie oder 
Physik oder 
Mathematik 
(4-stündig) 

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre 
oder Global Studies 
oder 
Sozialmanagement

AF II

Geschichte mit 
Gemeinschaftskunde 
oder Religionslehre 
oder Ethik oder 
Wirtschaftslehre

AF I

Bildende Kunst oder Musik 
oder Deutsch (4-stündig) 
oder Englisch (F), Fran-
zösisch (F), Spanisch (F), 
Französisch (N), Spanisch 
(N), Russisch (N), Italienisch 
(N) oder Chinesisch
AF II

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde oder 
Reli gions lehre oder Ethik 
oder Wirtschaftslehre oder 
Global Studies oder 
Sozialmanagement
AF III

Chemie oder Physik oder 
Informatik oder Sonderge-
biete der Biowissenschaf-
ten oder Sondergebiete der 
Ernährungswissenschaften 
oder Bioinformatik
Sport1

AF III Gesundheit und Biologie (Profilfach)

AF I Deutsch 
(4-stündig)

AF I Englisch (F) 
oder Französisch (F) 

oder Spanisch (F)

AF III
Mathematik 
(4-stündig)

AF I Englisch (F) 
oder Französisch (F) 

oder Spanisch (F)

AF III Mathematik (5-stündig) AF I Deutsch (5-stündig)
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BERUFLICHES GYMNASIUM DER SOZIAL- UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTLICHEN 

RICHTUNG (SGG) – SCHWERPUNKT GESUNDHEIT

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)

1 siehe Seite 32
37
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Abitur 2025  ·  Berufliche Gymnasien 

BERUFLICHES GYMNASIUM DER TECHNISCHEN RICHTUNG (TG)

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)

1 siehe Seite 32 2 Am TGTM Wirtschaftslehre mit Projektmanagement anstelle von Wirtschaftslehre
38
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BERUFLICHES GYMNASIUM WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN RICHTUNG (WG)

Möglichkeiten, Prüfungsfächer zu kombinieren

(Die Fächer des Wahlbereichs werden im Rahmen der Möglichkeiten der Schule angeboten.)

1 siehe Seite 32
39
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4.1 PUNKTESYSTEM UND NOTEN 

(siehe Seite 8)

4.2 KLAUSUREN UND ANDERE  

LEISTUNGSNACHWEISE 

Die Anzahl der zu schreibenden Klausuren ist 
abhängig von der Stundenzahl eines Kurses. Im 
Einzelnen hierzu die folgende Übersicht:

oder andere Präsentationen beziehen. Diese Leis-
tungen sind von Ihnen in den ersten drei Schul-
halbjahren der Jahrgangsstufen in drei zu wählen-
den Fächern zu erbringen. Die Wahl dieser Fächer 
erfolgt spätestens innerhalb von sechs Wochen nach 
Beginn des Unterrichts im ersten Schulhalbjahr der 
Jahrgangsstufe 1. 

Die Fachlehrkräfte sorgen für eine Koordination 
dieser Leistungsfeststellungen (GFS) und bestim-
men über die Verteilung der zu erbringenden Leis-
tungen auf die einzelnen Schulhalbjahre. Darüber 
hinaus besteht das Recht zu einer gleichwertigen 
Leistungsfeststellung (GFS) in einem weiteren Fach; 
die Wahl erfolgt spätestens mit dem Eintritt in das 
vierte Schulhalbjahr.

4.3 NIVEAUBESTÄTIGUNG NACH DEM  

GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN REFERENZ-

RAHMEN FÜR SPRACHEN (GER)

Im Zeugnis für die Allgemeine Hochschulreife wird 
Ihnen eine Niveaubestätigung nach GER (Gemein-
samer Europäischer Referenzrahmen) ausgebracht, 
wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt 
sind.

Neben den Klausuren müssen Sie andere gleich-
wertige Leistungsnachweise (GFS) erbringen, die 
sich insbesondere auf schriftliche Hausarbeiten, 
Projekte, darunter auch experimentelle Arbeiten im  
naturwissenschaftlichen Bereich, Referate, münd-
liche, gegebenenfalls auch außerhalb der stunden-
planmäßigen Unterrichtszeit terminierte Prüfungen 

4. Leistungsbewertung

Die Gesamtqualifikation ist für die Zuerkennung 
der allgemeinen Hochschulreife maßgebend. Sie 
setzt sich aus der Summe der zwei folgenden Blö-
cke zusammen.

5.1 BLOCK I  

LEISTUNGEN AUS DEN KURSEN

Im ersten Block können bis zu 600 Punkte erreicht 
werden. Insgesamt müssen Sie hier mindestens 200 
Punkte erreichen. 
Es müssen mindestens 36 Kurse (mit jeweils mehr 
als 0 Punkten) aus den Jahrgangsstufen 1 und 2 
angerechnet werden. 

Unter den 36 anzurechnenden Kursen müssen sein:
1. die vier Kurse des Schwerpunktfachs (Profil-

fachs);  die Leistungen aus diesen Kursen werden  
doppelt gewertet;  

2. die Kurse der weiteren Prüfungsfächer;
3. weitere Kurse, je nach Richtung des Beruflichen  

Gymnasiums, soweit nicht durch die fünf  
Prüfungsfächer bereits eingebracht (siehe hierzu  
 die Tabelle auf Seite 41)

Höchstens 20 % der angerechneten Kurse dürfen 
mit jeweils weniger als 5 Punkten in einfacher 
Wertung bewertet, also unterbelegt, sein. Von 36 
Kursen dürfen somit höchstens 7,2 beziehungsweise 
7 Kurse unterpunktet sein.

5. Gesamtqualifikation

STUNDENZAHL DES KURSES
MINDESTANZAHL KLAUSUREN 

IN JAHRGANGSSTUFE …

1.1 1.2 2.1 2.2

6-stündig (Profilfach) 3 3 3 2

4- und 5-stündig 2 2 2 1

2- und 3-stündig 
(Ausnahme Sport und Seminarkurs)

1 1 1 1
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Sie können entscheiden, ob zur Optimierung Ihres 

Abiturergebnisses mehr als 36 Kurse, bis maxi-

mal 40 Kurse, angerechnet werden. Damit kann 
sich auch die Zahl der Kurse, die mit weniger als 5 
Punkten angerechnet werden dürfen, erhöhen. Wer-
den beispielsweise 40 Kurse eingebracht, dürfen 
auch von diesen höchstens 20 %, also 8 Kurse, mit 
weniger als 5 Punkten bewertet sein. 
Es ist nicht möglich, Bruchteile von Kursen auf eine 
volle Kurszahl aufzurunden. Wer beispielsweise  
39 Kurse in Block I der Gesamtqualifikation 
einbringt (rechnerisch also 7,8 Kurse unterpunktet 
einbringen könnte), kann nur 7 und nicht etwa 8 
unterpunktete Kurse anrechnen lassen.
Für die Ermittlung der Anzahl der angerechneten 
Kurse ist an dieser Stelle Folgendes zu beachten: 
Wenn Sie die besondere Lernleistung in Block I 
anrechnen lassen, gilt dies als Anrechnung von 
2 Kursen. Für das Schwerpunktfach (Profilfach) 
bringen Sie 4 Kurse ein, auch wenn die Ergebnisse 
der Kurse des Schwerpunktfachs (Profilfachs)  
bei der Ermittlung der Gesamtpunktzahl doppelt 
gewertet werden.

Ermittlung der Gesamtpunktzahl der eingebrachten 
Kurse:
Wenn Sie 36 Kurse in Block I einbringen, sind die 
Punktzahlen der eingebrachten Kurse zu addieren, 
dabei werden die in den Kursen des Schwerpunkt-
fachs (Profilfachs) erreichten Punkte genauso dop-
pelt gewertet wie die in der besonderen Lernleis-
tung erzielte Gesamtpunktzahl.
Werden mehr als 36 Kurse angerechnet, wird die 
für Block I erreichte Punktzahl ermittelt, indem die 
Summe der in den angerechneten Kursen erreich-
ten Punkte (einschließlich der doppelt gewerteten 
Punkte im Schwerpunktfach und gegebenenfalls in 
der besonderen Lernleistung) durch die Anzahl der 
angerechneten Kurse dividiert und der Quotient 
mit 40 multipliziert wird. Bei der Ermittlung der 
Zahl der anzurechnenden Kurse werden für das 
Schwerpunktfach acht Kurse und gegebenenfalls für 
die besondere Lernleistung zwei Kurse zu Grunde 
gelegt. Ein nicht ganzzahliges Ergebnis wird in  
üblicher Weise gerundet.

Beispiel:  
Sollen 38 Kurse, bei denen insgesamt 430 Punkte 
erreicht wurden, eingebracht werden, berechnet 
sich die Punktzahl für Block I wie folgt: 
430: (38 + 4 *) x 40 = 409,52, d. h. 410 als Punkt-
summe aus den angerechneten Kursen.

*  Wegen der Doppeltgewichtung der 4 Kurse des Schwerpunktfachs   
(Profilfachs) ist in der Klammer die Zahl 4 zu addieren.

1  Eine Fremdsprache F oder N (nicht Chinesisch).
2   AG, BTG, SGGG, TG: vier Kurse in einem der Fächer Chemie oder Physik.  

EG: vier Kurse in einem der Fächer Biologie oder Physik,  
SGGS: vier Kurse in einem der Fächer Biologie oder Chemie,  
WG: vier Kurse in einem der Fächer Biologie, Chemie oder Physik

3   Anzurechnen sind zwei Kurse der Jahrgangsstufen nur für Schülerinnen und Schüler, welche hinsichtlich der zweiten Fremdsprache noch 
nicht den für die Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife erforderlichen Unterricht besucht haben, sofern eine weitere Fremdsprache 
(nicht Chinesisch) fortgeführt und vollständig abgerechnet wird. Kein Kurs der verpflichtend zu belegenden zweiten Fremdsprache darf mit 
0 Punkten bewertet sein.

FÄCHER ZAHL DER KURSE

AG BTG EG SGG TG WG

• Profilfach 4 4 4 4 4 4

• Deutsch 4 4 4 4 4 4

• Fremdsprache 1/Niveau F oder N 4 4 4 4 4 4

• Geschichte mit Gemeinschaftskunde 4 4 4 4 4 4

• Mathematik 4 4 4 4 4 4

• Naturwissenschaft 2 4 4 4 4 4 4

• Informatik 2 2 2 2 2 2

• 2. Fremdsprache Niveau N 3 2 2 2 4 2 2
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5.2 BLOCK I I  

LEISTUNGEN AUS DER ABITURPRÜFUNG

Im zweiten Block können bis zu 300 Punkte er-
reicht werden. Er besteht aus der Summe der in der 
Abiturprüfung erreichten Punkte. In diesem Block 
müssen mindestens 100 Punkte erreicht werden. 
Dabei müssen in drei Prüfungsfächern mindestens 
je 20 Punkte erreicht werden (Anrechnung der be-
sonderen Lernleistung siehe Seite 31) und in jedem 
Ihrer Prüfungsfächer müssen Sie mindestens vier 
Punkte in vierfacher Wertung erreichen (sogenann-
te „Null-Punkte-Regelung“).

Dabei sind die Punkte der Abiturprüfung wie folgt 
zu ermitteln:
• Wurde in einem Fach nur schriftlich oder nur   

 mündlich geprüft, ist die in der Prüfung erreichte 
Punktzahl vierfach zu werten.

• Wurde in einem Fach schriftlich und mündlich  
geprüft, wird die in der schriftlichen Prüfung 
erreichte Punktzahl zweifach und die in der 
mündlichen Prüfung erreichte Punktzahl einfach 
gewichtet. Die ermittelte Summe wird durch  
drei geteilt und mit vier multipliziert, so dass  
sich auch hier eine vierfache Wertung ergibt  
(Zur Ermittlung der in die Gesamtqualifikation  
eingehenden Punkte siehe Tabelle auf Seite 14).

• Für den Fall, dass Ihre Prüfung im mündlichen  
Prüfungsfach (5. Prüfungsfach) mit null Noten-
punkten bewertet wird, findet eine zusätzliche 
mündliche Prüfung in diesem Fach statt, um die 
Abiturprüfung bestehen zu können.

• In den Fremdsprachen besteht die schriftliche 
Abiturprüfung aus einem schriftlichen Teil und 
einer Kommunikationsprüfung. Bei der Festle-
gung des Gesamtergebnisses der schriftlichen 
Prüfung wird das Ergebnis des schriftlichen 
Teils dreifach, das der Kommunikationsprüfung 
einfach gewichtet.

Weil die Kommunikationsprüfung Teil der 
schriftlichen Prüfung ist, kann in der Fremdspra-
che – wie in allen schriftlichen Prüfungsfächern 
– eine zusätzliche mündliche Prüfung durchgeführt 

werden. In diesem Fall, wird für die Ermittlung der 
Gesamtpunktzahl der Prüfung das Ergebnis der 
schriftlichen Prüfung, das auf den Leistungen im 
schriftlichen Teil der Prüfung und in der Kommu-
nikationsprüfung beruht, wie in anderen Fächern, 
in denen schriftlich und mündlich geprüft wurde, 
zweifach und das Ergebnis der zusätzlichen mündli-
chen Prüfung einfach gewichtet.

Tabelle für die Ermittlung des Prüfungsergebnis-

ses bei schriftlicher und mündlicher Prüfung und 

Berechnungsformel siehe Seite 14.

Sie haben unter bestimmten Bedingungen die Mög-
lichkeit, sich anstelle des 4. oder 5. Prüfungsfachs 
der Abiturprüfung eine besondere Lernleistung 
(siehe Seite 31) anrechnen zu lassen. 

Wird Sport als 5. Prüfungsfach gewählt, wird bei 
der Feststellung des Ergebnisses der Prüfung das im 
fachpraktischen Teil der Prüfung erzielte Ergebnis 
zweifach und das im mündlichen Teil der Prüfung 
erzielte Ergebnis einfach gewichtet. 

Abitur 2025  ·  Berufliche Gymnasien 
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5.3 SCHEMA FÜR DIE GESAMTQUALIFIKATION IM ABITUR

GESAMTQUALIFIKATION:

mindestens 300 bis maximal 900 Punkte

Gesamtpunktzahl

Die Punktzahl in der Gesamtqualifikation ergibt die 
Durchschnittsnote im Abitur nach Tabelle Seite 13.

1 In Informatik müssen vier Kurse belegt werden. Mindestens zwei dieser vier Kurse müssen  
 angerechnet werden. Welche Kurse angerechnet werden, obliegt der Wahl des Prüflings.

2 Anzurechnen sind mindestens zwei Kurse der Jahrgangsstufen nur für Schülerinnen und  
 Schüler, welche hinsichtlich der zweiten Fremdsprache noch nicht den für die Zuerkennung 
 der allgemeinen Hochschulreife erforderlichen Unterricht besucht haben, sofern alle vier 
 Kurse einer weiteren Fremdsprache (nicht Chinesisch) angerechnet werden. Welche Kurse 
 angerechnet werden, obliegt der Wahl des Prüflings. Kein Kurs der verpflichtend zu 
 belegenden zweiten Fremdsprache darf mit 0 Punkten bewertet sein.

3 Neben den Kursen, die angerechnet werden müssen, gibt es weitere Kurse, die angerechnet  
 werden können. Insgesamt müssen mindestens 36 Kurse und dürfen maximal 40 Kurse 
 angerechnet werden. Wenn mehr als 36 Kurse, maximal 40 Kurse, eingebracht werden, wird  
 die für Block I erreichte Punktzahl ermittelt, indem die Summe der in den angerechneten 
 Kursen erreichten Punkte (einschließlich der doppelt gewerteten Punkte im Schwerpunktfach  
 (Profilfach) und gegebenenfalls in der besonderen Lernleistung) durch die Anzahl der 
 angerechneten Kurse dividiert und der Quotient mit 40 multipliziert wird. Bei der Ermittlung 
 der Zahl der anzurechnenden Kurse werden für das Schwerpunktfach (Profilfach) acht Kurse 
 und gegebenenfalls für die besondere Lernleistung zwei Kurse zu Grunde gelegt.

4 Die besondere Lernleistung kann unter bestimmten Bedingungen auf das 4. Prüfungsfach 
 oder die mündliche Prüfung (5. Prüfungsfach) angerechnet werden.

5 Wird die besondere Lernleistung nicht auf das 4. oder 5. Prüfungsfach angerechnet, kann sie  
 in zweifacher Wertung (= zwei Kurse) im Bereich der Leistungen aus weiteren Fächern im 
 Block I angerechnet werden.
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 7. Nichtbestehen und  
Wiederholung

Die Jahrgangsstufe 1 kann gemäß § 40 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufliche Gymnasien 
(BGVO) einmal freiwillig wiederholt werden, sofern die Eingangsklasse noch nicht wiederholt wurde. 
Die Wiederholung der Abiturprüfung ist einmal bei Nichtbestehen möglich. Im Einzelnen wird verwiesen 
auf Seite 20 (§ 40 BGVO).

6. Zeitlicher Überblick 

> Vor Eintritt in das Berufliche Gymnasium

 entscheiden Sie über das Schwerpunktfach (Profilfach).

> Vor Eintritt in die Jahrgangsstufe 1

  entscheiden Sie, welche Kurse Sie belegen. Dabei entscheiden Sie auch, ob Sie Deutsch oder  
Mathematik 5-stündig auf erhöhtem Anforderungsniveau (eAN) belegen.

> Im dritten Schulhalbjahr der Kursstufe (= Qualifikationsphase) 

 entscheiden Sie
• nach Ausgabe des Zeugnisses für das zweite Schulhalbjahr, spätestens zwei Wochen nach Beginn  

des Unterrichts des dritten Schulhalbjahres, welche Fächer schriftliche Prüfungsfächer sein sollen  
und ob gegebenenfalls die besondere Lernleistung als schriftliches Prüfungsfach angerechnet  
werden soll.

• über die Form des mündlichen Teils der schriftlichen Abiturprüfung (Einzel- oder Tandemprüfung),  
sofern Sie eine Fremdsprache als schriftliches Prüfungsfach wählen.

> Im vierten Schulhalbjahr der Kursstufe 

 entscheiden Sie
• einen Schultag nach Ausgabe des Zeugnisses für das dritte Schulhalbjahr, in welchem Fach Sie  

mündlich geprüft werden wollen.
• spätestens am auf die Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung folgenden Schultag,  

ob Sie statt der Teilnahme an der mündlichen Prüfung (5. Prüfungsfach) die besondere Lernleistung 
anrechnen lassen wollen, und eventuell, in welchen Fächern der schriftlichen Prüfung Sie auch  
mündlich geprüft werden wollen.

• spätestens am nächsten Schultag nach Ausgabe des Zeugnisses für das vierte Schulhalbjahr,  
welche weiteren Kurse zusätzlich zu den verpflichtend einzubringenden Kursen angerechnet  
beziehungsweise nicht angerechnet werden sollen. Dabei kann auch die besondere Lernleistung  
angerechnet werden, sofern sie nicht in Block II der Gesamtqualifikation angerechnet wird.
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1. FACHHOCHSCHULREIFE

Wer die gymnasiale Oberstufe frühestens nach Ab-
schluss des zweiten Halbjahres der ersten Jahrgangs-
stufe des Kurssystems ohne Abitur verlässt, hat bei 
Erreichen bestimmter Mindestleistungen den schu-
lischen Teil der Fachhochschulreife ohne besondere 
Prüfung erworben. Wer die Voraussetzungen für 
den schulischen Teil erfüllt, kann hierüber auf An-
trag von seiner Schule eine Bescheinigung erhalten. 
Mit dieser ist aber noch keine Studienberechtigung 
verbunden.
Das Zeugnis der Fachhochschulreife, mit dem dann 
die Berechtigung für ein Studium an Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) 
verbunden ist, erhält, wer neben den Voraussetzun-
gen für den schulischen Teil auch die Voraussetzun-
gen für den berufsbezogenen Teil der Fachhoch-
schulreife erfüllt.

Für den schulischen Teil der Fachhochschulreife 
sind folgende Leistungen zu erbringen:

1. Im allgemein bildenden Gymnasium und der 
gymnasialen Oberstufe einer Gemeinschaftsschule 
müssen
a) in zwei Leistungsfächern, darunter mindestens  

in einem der Fächer Deutsch, Mathematik  
oder einer Fremdsprache, je zwei Kurse belegt 
und bei einfacher Wertung mindestens  
20 Punkte erreicht sein,

b) in weiteren Fächern elf Kurse belegt sein und
c) in mindestens 60 Prozent der insgesamt  

anzurechnenden Kurse mindestens jeweils  
5 Punkte erreicht sein, hierunter zwei Kurse   
aus Leistungsfächern.

2. Im Beruflichen Gymnasium müssen
a) im Schwerpunktfach (Profilfach) sowie in dem 

auf erhöhtem Anforderungsniveau gewählten 
Kernkompetenzfach (Deutsch oder Mathematik) 
je zwei Kurse belegt und bei einfacher Wertung  
mindestens 20 Punkte erreicht sein, 

b) in weiteren Fächern elf Kurse belegt sein, 
c) in mindestens 60 % der insgesamt anzurechnen-

den Kurse mindestens jeweils 5 Punkte erreicht 
sein, hierunter zwei Kurse aus Buchstabe a).

Unter den anzurechnenden Kursen müssen folgen-
de Fächer oder Fächergruppen mit je zwei Halbjah-
reskursen aus einem Fach enthalten sein:
1. Deutsch;
2. Englisch, Französisch, Latein oder eine andere 

Fremdsprache; die Kurse müssen zur Erfüllung 
der Mindestverpflichtung in der Fremdsprache 
dienen können;

3. Mathematik;
4. Geschichte, Gemeinschaftskunde oder Geschichte  

als Kombinationsfach;
5. Biologie, Chemie oder Physik.
Außer den unter Nummern 1 bis 5 genannten Fä-
chern und Kursen können nach Wahl aus weiteren 
Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse angerech-
net werden.

Es werden nur Kurse angerechnet, die ausschließ-
lich in zwei aufeinanderfolgenden – einheitlich 
festgelegten – Schulhalbjahren besucht wurden. Mit 
der Note „ungenügend” (0 Punkte) bewertete Kur-
se können nicht eingebracht werden. Themen- oder 
inhaltsgleiche Kurse können nur einmal berücksich-
tigt werden.
Die Wahl trifft die Schülerin oder der Schüler. 
Die einzubringenden Kurse sind mit Ausnahme der 
Kurse in zwei Leistungsfächern an den allgemein 
bildenden Gymnasien und den Gemeinschafts-
schulen, die doppelt gewichtet werden, einfach zu 
werten. Welche beiden Leistungsfächer doppelt 
gewichtet werden sollen, entscheidet die Schülerin 
oder der Schüler.

Das Endergebnis des schulischen Teils der Fachhoch-
schulreife ergibt sich nicht allein durch die Addition 
der in den einzelnen Kursen erzielten Punkte, 
sondern muss mit Hilfe einer von der Kultusminis-
terkonferenz vorgegebenen Formel ermittelt werden. 

Für den berufsbezogenen Teil der Fachhochschulrei-
fe ist nachzuweisen:
1. Eine mindestens zweijährige Berufsausbildung  

in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks-
ordnung oder in einem gleichwertig geregelten 
Ausbildungsberuf oder

Sonstiges
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